
Was sind die Schumpeter-Fellowships?

Interessantes ereignet sich häufig an Grenzen, und die
Spannung an Schnittstellen setzt vielfach kreative Energien
frei. Um solche Freiräume dem Hochschullehrer- und Füh -
rungsnachwuchs in den Wirtschafts-, Sozial- und Rechts -
wissenschaften zu eröffnen, hat die Volkswagen Stiftung
im Jahr 2006 das Angebot der „Schumpeter-Fellowships“ 
aufgelegt. 

Im Rahmen dieser Initiative möchte sie gezielt Nachwuchs -
wissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler 
fördern, die – einzeln oder in kleinen Forschungsgruppen – 
für ihr Fachgebiet Neuland erschließen wollen und deren
Forschungsvorhaben aufgrund der Komplexität oder eines
höheren Risikos von vornherein längere Bearbeitungs  -
hori  zonte notwendig machen. Erwünscht sind vor allem 
Pro jekte, die die Grenzen des eigenen Fachs ausloten und
„von innen“ aufzubrechen suchen. Es kommen aber auch 
Vor haben in Betracht, die durch Kooperationen jenseits 
üb  li cher Fächerkombinationen den Mainstream verlassen
und so zu einer inhaltlichen oder methodischen Neuorien  tie -
r ung des jeweiligen Forschungsgebietes beitragen können.

Mit ihrem Förderangebot gibt die Stiftung jungen Wissen -
schaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit, ein 
längerfristiges Projekt zu verfolgen. Voraussetzung ist, dass
diese Personen mit herausragendem Ergebnis promoviert
haben und Potenzial für Führungspositionen innerhalb und
außerhalb der Wissenschaft erkennen lassen. 

Namensgeber der Initiative ist der österreichische Jurist,
Finanz- und Wirtschaftswissenschaftler Joseph Alois
Schumpeter (1883 – 1950), dessen Arbeiten auch die Sozio  -
lo gie und Politikwissenschaft nachhaltig beeinflusst haben.

Wie wird gefördert?

Im Rahmen eines geförderten Projekts kann die Stiftung
Personalmittel bereitstellen für die Antragstellerin oder den
Antragsteller und für bis zu zwei Kooperationspartner oder
Mitarbeiter, auch Doktoranden. Weitere Mittel können für die
notwendigen Sachkosten bewilligt werden – auch für die
Unterstützung von Workshops und von Forschungsaufent-
halten. So möchte die Stiftung zum einen zur Diskussion und
Bewertung der Projektentwicklung anregen und zum anderen
den Aufenthalt insbesondere an fachfremden, für die Thema -
tik wichtigen Einrichtungen im In- und Ausland ermöglichen. 

Die Stiftung ist bereit, die direkten Kosten des Projekts zu tra-
gen. Sie erwartet aber von der Hochschule oder der wissen-
schaftlichen Einrichtung, an der das Fellowship verankert ist,
einen namhaften Eigenbeitrag – etwa durch das Bereitstellen
von Infrastruktur wie Räumen, Computern und Hilfskräften.
Die Fellows ihrerseits sollen sich zwei bis maximal vier Semes -
terwochenstunden an der universitären Lehre beteiligen.

Der Höchstbetrag der Förderung pro Vorhaben beläuft sich
auf 600.000 Euro für eine Laufzeit von fünf Jahren. Bei positi-
ver Evaluation im vierten Jahr ist eine Verlängerung um bis zu
drei, maximal fünf Jahre möglich. Pro Jahr möchte die Stiftung
etwa acht bis zehn Vorhaben auf den Weg bringen.

Zum ersten Stichtag der Initiative Ende März 2007 gingen ins-
gesamt 45 Anträge ein. Das Kuratorium der Stiftung beschloss
in seiner Novembersitzung 2007 – nachdem 15 Wissenschaft -
lerinnen und Wissenschaftler ihre Vorhaben einem Gut achter -
kreis präsentiert hatten – sieben Projekte zu fördern. Vier
Schumpeter-Fellows der ersten Auswahlrunde werden in 
diesem Folder mit ihren Projekten vorgestellt. 

Wer kann sich bewerben?

In erster Linie sind Vertreter der Wirtschafts-, Sozial- und
Rechtswissenschaften angesprochen, doch ist auch eine
Beteiligung aus thematisch angrenzenden Disziplinen 
möglich. Voraussetzung für eine Antragstellung ist, dass 
die Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler 
mindestens magna cum laude promoviert haben und die
Promotion möglichst nicht länger als fünf Jahre zurückliegt.
Auch erwartet die Stiftung von den Bewerbern, dass sie mit
ihren Arbeiten neue Wege aufzeigen und einen Beitrag zur
internationalen Diskussion leisten.

Wer ist Ihr Ansprechpartner?

Ansprechpartner für die Schumpeter-Fellowships ist Professor
Dr. Hagen Hof, der seit 1978 in der Stiftung tätig ist. Von Hause
aus Jurist, hat er als Förderreferent zahlreiche Initiativen auf
den Weg gebracht und begleitet – unter anderem „Recht und
Verhalten“, „Umwelt als knappes Gut“ und die Nachwuchs -
förderung in der fächerübergreifenden Umweltforschung.
Professor Hof ist aktuell zuständig für die Förderung in den
Bereichen Rechtswissenschaften, Umweltwissenschaften,
Städtebau, Architektur, Landesplanung und Erziehungswis-
senschaften. Er betreut auch das „Niedersächsische Vorab“,
dessen Mittel wissenschaftlichen Einrichtungen in Nieder -
sachsen zugute kommen.

Prof. Dr. Hagen Hof
Telefon: 0511-8381-256
E-Mail: hof@volkswagenstiftung.de

Wie laufen Antragstellung und Auswahl?

Anträge können jeweils bis zum 31. März eines Jahres einge-
reicht werden – in deutscher oder englischer Sprache. Sie
müssen die verbindliche Erklärung einer Hochschule oder
einer außeruniversitären wissenschaftlichen Einrichtung 
enthalten, dass diese im Bewilligungsfalle die Antragstellerin
oder den Antragsteller aufnimmt, das Vorhaben administrativ
und finanziell abwickelt und mit einem namhaften Eigenbei -
trag, etwa durch Bereitstellen von Infrastruktur, unterstützt.

Wichtig ist die Darstellung, wie das Forschungsvorhaben in
die vor Ort bestehenden Arbeitszusammenhänge integriert
werden soll und welche Impulse und Perspektiven für die
betreffende Forschungseinheit zu erwarten sind. Inhaltlich
kommt es darauf an, dass die Antragsteller das gewählte
Thema in Relation setzen zu ihrem Fachgebiet und ausloten,
inwieweit Konzepte und Methoden dieses Fachs geeignet
sind, die Thematik sachgerecht und in der notwendigen 
Tiefe zu erfassen – und wo die Leistungsgrenzen des eigenen
Faches liegen, es bei diesem Projekt daher der Unterstützung
anderer Fachgebiete bedarf. 

Das Auswahlverfahren ist zweistufig: Auf der Grundlage einer
schriftlichen Begutachtung aller eingereichten Anträge erhal-
ten die dabei als herausragend beurteilten Kandidatinnen 
und Kandidaten die Gelegenheit, ihr Vorhaben einem interna-
tional und interdisziplinär besetzten Gutachterkreis vorzustel-
len. Auf der Grundlage dieser Voten entscheidet dann das
Kuratorium der Stiftung über die Förderung.

Wer ist die Stiftung?

Die VolkswagenStiftung ist eine gemeinnützige Stiftung 
privaten Rechts, sie fördert Wissenschaft und Technik in
Forschung und Lehre. Sie ist keine Unternehmensstiftung. 
Ihre Gründer, die Bundesrepublik Deutschland und das Land
Niedersachsen, riefen sie 1961 ins Leben und statteten sie mit
einem Stiftungskapital von rund einer Milliarde Mark aus (aus
dem Erlös der VW-Privatisierung, also der Umwandlung des
Volkswagenwerks in eine Aktiengesellschaft). Mittlerweile ver-
fügt die Stiftung über ein Kapital von rund 2,4 Milliarden Euro;
seit ihrer Gründung hat sie über 3,35 Milliarden Euro für die
Förderung der Wissenschaften aufgewendet und dabei rund
29.000 Projekte auf den Weg gebracht.

Die Stiftung unterstützt die Geistes- und Gesellschaftswissen -
schaften ebenso wie die Natur- und Ingenieurwissenschaften
und die Medizin. Sie begnügt sich nicht damit, auf Antrag
Fördergelder zu vergeben. Mit ihren selbst entwickelten
Förderinitiativen und -instrumenten will sie der Wissenschaft
gezielt Impulse geben – in Deutschland und international. 
Es sollen neue Entwicklungen stimuliert und Modelle für die
Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses entwickelt
werden. So hilft die Stiftung, hoch qualifizierte Forschungs -
kapazität aufzubauen und zukunftsträchtige Forschungs -
gebiete zu etablieren. Es geht ihr darum, neue und wichtige
Aufgaben frühzeitig zu erkennen und zur Lösung bestehender
Probleme beizutragen. Dabei werden auch solche Themen
aufgegriffen, zu denen die Gesellschaft mit Recht von der
Wissenschaft Unterstützung erwartet.
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Dr. Philipp Dann 
Recht und Governance der
Entwicklungszusammenarbeit

Dr. Philipp Dann (Jg. 1972) studierte Rechtswissenschaften in
Mainz, Jena und Berlin und promovierte an der Universität
Frankfurt/Main zu Fragen parlamentarischer Demokratie in der
EU. Nach einem Masterstudium an der Harvard Law School
sowie Forschungsaufenthalten in New York und Washington,
USA, arbeitet er seit 2004 am MPI für ausländisches öffentli-
ches Recht und Völkerrecht in Heidelberg.

Die Entwicklungszusammenarbeit mit ihren vielfältigen
Aspekten inter- und transnationaler Kooperation ist ein faszi-
nierendes Beispiel für gemeinschaftliche Problembearbeitung
rund um den Globus. Die damit verbundenen normativen
Herausforderungen stehen im Zentrum des Vorhabens von
Philipp Dann: Inhaltlich anknüpfend an sein Habilitations -
projekt zu „Grundlagen des Entwicklungsverwaltungsrechts“,
will er die rechtlichen Strukturen der Entwicklungszusammen -
arbeit in administrativer und materieller Hinsicht untersuchen.
Dazu möchte er zum einen die Verfahren, Instrumente und
Standards der Vergabe von Entwicklungshilfegeldern analysie-
ren – auf deutscher, europäischer und globaler Ebene. Zum
anderen interessieren ihn inhaltliche Konzepte der Zusam -
menarbeit, soweit sie als Good Governance- oder Konsti tu -
tiona lisierungsprogramme juristischen Gehalt haben. 

Unter dem Stichwort „Recht der Entwicklungszusammen -
arbeit“ will Philipp Dann dazu beitragen, einem neuen Bereich
rechtswissenschaftlicher Forschung Konturen zu geben. Zudem
sollen Erkenntnisse aus dem Projekt in den interdisziplinären
wie internationalen Diskurs einfließen: Mit den behandelten
Themenfeldern wie Internationales Verwaltungsrecht, Global
Governance und Hegemonie werden zentrale Inhalte der
fächerübergreifenden Diskussion um Recht und Politik in
Zeiten der Globalisierung angesprochen.

Dr. Frauke Lammers
The Dynamics of Reference Dependent
Preferences

Dr. Frauke Lammers (Jg. 1974) schloss ihr Studium an den
Universitäten Konstanz und Bonn als Diplom-Volkswirtin ab,
danach war sie als Beraterin bei McKinsey tätig. Im Jahr 2004
promovierte sie zum Management operationeller Risiken in
Banken an der WHU – Otto Beisheim School of Management,
wo sie seitdem als wissenschaftliche Assistentin arbeitete. 
Seit 2008 ist sie Juniorprofessorin an der WHU.

Frauke Lammers beschäftigt sich mit der Bedeutung sogenann-
ter Referenzpunkte, an denen sich Menschen bei ökonomisch
relevanten Entscheidungen orientieren. Wie bilden diese sich,
und wie verändern sie sich über die Zeit? Obwohl die Referenz -
punkte im Rahmen der von den Nobelpreisträgern Kahneman
und Tversky entwickelten Prospekt-Theorie (1979) große Beach -
tung in den Wirtschaftswissenschaften gefunden haben, sind
diese Fragen, die auch für die Forschung etwa in der Psychologie
und Soziologie eine wichtige Rolle spielen, noch ungeklärt.

Ein Beispiel: Es zeigt sich, dass Investoren verlustbringende
Aktien zu lange in ihrem Portfolio halten. Eine Erklärung dafür
könnte sein, dass sie den ursprünglichen Kaufpreis als Referenz -
punkt ansetzen und somit auch nach längerer Zeit Kurse unter-
halb des Kaufpreises als Verlust ansehen. Für Broker ist damit
von Interesse, unter welchen Bedingungen sich der Referenz -
punkt ändert. Auch im Bereich Marketing, etwa bei der Preis -
 set zung, bei der Vergabe von Boni oder bei der subjektiven
Bewer tung von Lebensqualität sind Referenzpunkte von großer
Bedeutung.

Im Rahmen ihres Schumpeter-Fellowships will Frauke Lammers
– mit ihren Projektpartnern Dr. Andreas Hack von der Universität
Dortmund und Privatdozent Dr. Boris Suchan von der Univer si -
tät Bochum – auch Ansätze und Methoden aus der Psychologie
und den Neurowissenschaften für ihre Forschung nutzen. 

institutionell-organisatorische Interesse an Machterhalt oder 
-ausdehnung in den Vordergrund stellt – sowie drei Logiken 
der Interessenvertretung gemäß nationalstaatlicher, parteipoli-
tischer oder anderer subnationaler Interessen. In den Medien
werden oft die nationalstaatlichen Interessen betont, etwa der
Schutz der deutschen Automo bi l industrie, wenn Kommissar
Verheugen die Festlegung von Emissionswerten kritisiert.
Betrachtet man nicht nur solche exponierten Fälle, so domi -
nieren vermutlich andere Logiken oder Mischformen.

Kann ein Gebilde wie die Europäische Union von der Öffentlich-
keit überhaupt richtig wahrgenommen werden, und was kann
die Politikwissenschaft zu einem besseren Verständnis beitragen?  
Uns muss daran gelegen sein, gerade komplexe Prozesse ver-
ständlich zu machen. Ich hoffe, dass es mit diesem Beitrag zur
Europaforschung gelingt zu erklären, warum die Kommission
teilweise Rechtsakte vorschlägt, die sich inhaltlich widerspre-
chen oder zu starken Konflikten mit Mitgliedstaaten führen.
Mehr Wissen über die Dynamik zwischen Konflikt und Konsens
in der Kommission ermöglicht ein differenzierteres Europabild.
Richtung und Verlauf des wirtschaftlichen und politischen
Integrationsprozesses werden für den Einzelnen besser nach-
vollziehbar – und was wir besser verstehen, dem stehen wir
weniger kritisch gegenüber.

Wie wollen Sie Ihre Ergebnisse der Politik zugänglich machen,
und was erwarten Sie davon?
Für Herbst 2012 ist eine Transferkonferenz zu den Ergebnissen
mit Teilnehmern aus Wissenschaft und Praxis geplant. Und 
da ich bereits die Erfahrung gemacht habe, dass fundierte
Ergebnisse der Europaforschung – und die hoffen wir mit dem
Projekt zu liefern – auf großes Interesse in der Praxis stoßen,
bin ich in diesem Punkt sehr zuversichtlich.

Dr. Michaela Schier
Multilokalität von Familie: die Gestaltung
von Familienleben bei räumlicher Trennung

Dr. Michaela Schier (Jg. 1968) studierte Geographie und
Ethnologie in Tübingen und hat an der TU München zur geo-
graphischen Arbeitsforschung promoviert. Sie arbeitet seit
2006 am Deutschen Jugendinstitut in München; zuvor war sie
als wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Forschungspro-
jekt der Universitäten Tübingen und Cuiabá, Brasilien, beim
Bundesverband alleinerziehender Mütter und Väter in Bonn
sowie am Seminar für Sozialwissenschaftliche Geographie der
LMU München tätig.

„Heutzutage werden familiäre Beziehungen häufig durch
räumliche Trennungen bestimmt. Gründe dafür sind vor allem
Scheidung oder Trennung sowie beruflich bedingte Mobilität.
Viele Familien leben als haushaltsübergreifende soziale 
Netz werke verteilt über mehrere Orte. Im Zentrum meines
For schungsinteresses steht die Frage, wie sie die schwierige
Herausforderung meistern, ein Familienleben auf Distanz zu
gestalten. Denn gemeinsam am selben Ort Zeit zu verbringen,
zählt ja eigentlich zu den substanziellen Elementen des Lebens
als Familie. Die dabei erlebte Nähe, Unterstützung und
Fürsorge sind wichtige Grundbedingungen, damit sich die
Familie als gemeinsames Ganzes erfahren kann. 

Die Anforderungen an die Lebensführung, die durch die 
Neu ordnung der familiären Beziehungen etwa nach einer
Trennung bestehen, sind bisher weitgehend unerforscht. Das
Schumpeter-Fellowship ermöglicht es mir, diesem gesellschaft-
lich hoch brisanten Phänomen vertiefend nachzugehen und so
einen Beitrag zu einem ‚newly emerging field’ der sozialwissen-
schaftlichen Forschung zu leisten. Mich interessieren insbeson-
dere die konkreten Alltagspraktiken getrennt lebender
Familien: Wie kann Elternschaft und Partnerschaft trotz raum-
zeitlicher Beschränkung des persönlichen Kontakts gelebt wer-
den? Welche Rolle spielen neue Kommunikationstechnologien?

Welche individuellen und gesellschaftlichen Kosten, aber auch
neuen Chancen sind mit dieser Lebensform verbunden? 

Für mich als Geographin ist besonders interessant, welche Rolle
räumliche Aspekte für die Lebensführung spielen; das können
zum Beispiel Fragen der Mobilität sein, die emotionale Bindung
an Orte, die Ausgestaltung des Wohnraums oder unterschied -
liche räumliche Strukturen. Was bedeutet es für Kinder, wenn
sie regelmäßig zwischen den Haushalten ihrer Eltern pendeln?
Haben sie ein oder zwei Zuhause?

Wichtig erscheint mir, Kriterien und Rahmenbedingungen zu
identifizieren, die ein Gelingen solcher Familienarrangements
ermöglichen. Mit meinem Vorhaben möchte ich aber nicht nur
empirisches Wissen über alltägliche Praktiken generieren, son-
dern auch den bisher fehlenden quantitativen Überblick über
die Verbreitung des Phänomens ‚Multilokalität von Kernfami li -
en’ in Deutschland erarbeiten. 

Da sozialräumliches Handeln von und in Familien bisher kaum
im Fokus der Geographie stand, sind ein interdisziplinärer 
An satz und die Einbeziehung soziologischer Konzepte erfor -
derlich. Ich denke, ohne eine innovative multimethodische
Heran gehens weise werden sich die Dynamik des Alltags oder
auch die unterschiedlichen Sichtweisen von Kindern und
Erwachsenen nicht erfassen lassen. 

Schön wäre es, auch mit der Praxis ins Gespräch zu kommen.
Die Erkenntnisse dieses Forschungsprojekts können für Woh -
nungsbau, Stadtentwicklung und Verkehrsplanung relevant
sein und Einsichten zur Verbesserung sozialer Infrastrukturen,
der praktischen Gestaltung von Beziehungen nach einer Schei -
dung oder spezifischer Unterstützungs- und Beratungs ange -
bote für räumlich getrennt lebende Familien ermöglichen.“

Schumpeter-
Fellowships

Dr. Miriam Hartlapp
(K)ein einheitlicher Akteur?
Positionsbildung in der EU-Kommission

Dr. Miriam Hartlapp (Jg. 1975) promovierte 2003 an der Uni  -
ve r sität Osnabrück über die Implementation sozialpolitischer 
EG-Richtlinien. Seit 2004 arbeitet sie als wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Wissenschaftszentrum Berlin (WZB), zuvor
war sie am MPI für Gesellschaftsforschung in Köln tätig. 

Frau Hartlapp, Sie wollen der Positionsbildung in der EU-
Kommission auf die Spur kommen. Warum dieses Thema?
Generell dominiert das Bild der Kommission als einheitlicher
Akteur. Wir sprechen von der Position der Kommission, wissen
jedoch kaum etwas über die Prozesse dahinter. Was bestimmt
ihr Handeln, wenn sie Vorschläge für Richtlinien oder Verord -
nungen macht? Welcher der 27 Kommissare oder der nachge-
ordneten Behör den, der Generaldirektionen, kann sich in der
internen Interaktion durchsetzen – und warum? Ich finde, das
sind spannende und wichtige Fragen.

Wie wollen Sie vorgehen?
Gemeinsam mit meinen Mitarbeitern möchte ich erstmals
zwei Ansätze verknüpfen: die systematische Analyse institutio-
nell-organisatorischer Faktoren und die Analyse der Bildung
von Präferenzen im EU-System. Dazu werden wir eine Daten -
bank zur historischen Entwicklung der Generaldirektionen auf-
bauen und dabei auch neues Archivmaterial untersuchen. Ein
weiterer Baustein wird die Auswertung von rund 50 konkreten
Fallstudien zur Positionsbildung sein, die auf Primärdoku men -
ten und Exper teninterviews basieren. Sie sollen zeigen, was
„typisch“ für die Positionsbildung in der Kommission ist.

Dem Handeln der Kommissare und Generaldirektionen liegen 
ja viele Faktoren zugrunde. Welche sind die bestimmenden?
Aus politikwissenschaftlicher Sicht sind fünf Logiken denkbar:
eine Sachlogik, die die jeweilige Position aus den Inhalten des
zu lösenden Problems begründet, eine Machtlogik, die das
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